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TI- 4'301 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:,_~?_i_N_ov_.19_72 

Anfrage 

der Abgeordneten Dr. NEUNER, Dipl. rng .Dr. ZITTJll1\.YR, Dr. KÖNIG ,Dr. KEIH:SI 
B:IETL 

und G.enossen 
an den Herrn Bundesminister ~ür Finanzen 
betreffend' Vorsteuerabzug von Reisekosten 

. , . 
. , .. ' .. " 

Wenn für Reisekosten~' die nach dem einkommenste~errechtlichen 
-, Vorschriften f·cstkesctz!ten Pauschbetre.~ I;in Anspruch genommen 

werden, kann der Unternehmer gemäß § 13 Abs., 1 und Abs. 3 ustG 19'72 
die abziehbare Vorsteuer unter Anvwndung des Steuersatzes nach 
§ 10 Abs. 2 leg.cit aus diesen Beträgen erreGhnen • 

. Dazu schr~iben die Wirtschaftsprüfer.und~Steuerberater Univ.Doz.Dr. 
Anton Egger und Dkfm.Dr.Helmut Samer "Umsatzsteuergesetz 1972 11 

, Seite 46: "DeI' VX)rsteuerbetrag,' ist roi t 7, 407 4~t von -q.en verrechneten 
Diäten herauszurechnen. (8%- a/100)." 

Zu der selben Rechtsauslegung kommen zunächst auch Hin.Rat 
Dr.Alexander Kranich, Sekt.Rat Dr.Hanskarl Siegl und \v.Amtsrat 
Josef vlaba IINehrwertsteuer-Handbuch" Seite 197: "Da in den Reise­
kostensätzen auch die Umsatzsteuer enthalten ist, müßte die Heraus­
rechnung der Vorsteuer an sich mit dem Satz von 7,41% erfolgen." 
Diese Autoren schließen daran aber den Satz: "Die Anwendung des 
ungekürzten ermäßigten Steuersatze~ von 8% ist ab~r deshalb ge­
rechtfertigt, weil durch die Reisekosten auch Auslagen abgegolten 
werden, die dem Steuersatz des § 10 Abs. 1 von 16~ unterliege.n 
(Z.B. Getränke)". 

Auch Abschnitt 99 Abs. 4 des Durchführungserlasses zum Umsatzsteuer­
. g~setz (DE-USt) hält die Anwendung des Satze~ ,von 8% für gerecht­
fertigt: 

, 
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Die unter2cich~eten Abgeordneten ;~tonen ausdrUcklieh, daß die 
, Anwendung des Satzes von 8% anstelle der Sätze von 7,40747(' bzw. 

7,411 zu besrUßen ist. Deshalb haben a1.lC~l Abseordnete der ÖVP 

bei den Beratun~en über die RCbierun~svorla~e zu einem UstG 1972 
einen Ablinde~ungsantrag zu § 13 der Regierunjsvorlage eingebracht 
(siehe Bericht des Finan~- und Budgetausschusses, 382 der Beilagen, 
XII. GP, Seite 61), wonach eindeutig gereGel t \vorden wäre, daß die 

- Vorsteue:r 8i~ de~ Reisekof3tenauf\vendungen beträgt. ~ie ÖVP-Abge­
ordneten hapen zur Begründung dieses Abänderungsantraßes angefü~rt: 
"Die ,Änd'erung di~?-t der Vermeidung einer vielfach unzumutbaren 
Verwaltungserscl1\'lernis, die aufgrund der Regierungsvorlage vielfach 
eintreten würde". Eine solche Verwaltungserschwernis wurde nunmehr 
offenbar auch von den zuständigen Fachbeamten des Finanzministeriums 
gesehen, wenn sie zwar festsifellen, daß nach. dem. \'fortlaut des 
Gesetzes die Vorsteuer mit 7,41% zu erfolgen hätte, aber auch die 
Anwendung·des Steuersatzes von 8% gerechtfertigt sein kann. 

;.>' ." 

Die unterzeichneten' Abgeordneten sind besorgt darüber, ob für 
diese auch im Abschnitt 99 Abs. 4 des DE-USt geäußerte Auffassung 
eine ausreichende gesetzliche Deckung gegeben ist. Deshalb stellen 
sie an den Herrn Bundesminister für Finanzen die 

A n fra g e : 

,/ 

1) In ~elc~er Vorsqhrift des ustG 1972 sehen Sie eine gesetzliche 
Deckung für die An".,endung des Satzes von 8%? 

" 

',2)- Sollten Sie eine solche Deckung nicht sehen, \-lerden Sie eine 
entsprechende Abänderung des ustG 1972 vorbereiten? 
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